
Anlage c.

Anweisung
für

die Probenentnahme zur chemischen Untersuchung von Fleisch einschließlich Fett sowie
für die Vorprüfung zubereiteter Fette und für die Beurteilung der Gleichartigkeit

der Sendungen.
 —

A. Probenentnahme zur chemischen Untersuchung von Fleisch, ausgenommen
zubereitete Fette.

(Vgl. §§ 11 bis 14 und 16 der Ausführungsbestimmungen D.)

Die Probenentnahme geschieht, soweit angängig, durch den mit der Untersuchung betrauten
Chemiker, sonst durch den als Beschauer bestellten approbierten Tierarzt.

I. Die Auswahl der Proben geschieht nach folgenden Grundsätzen:

1. Bei frischem Fleische (§ 13 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen D):

Es ist von jedem verdächtigen Tierkörper eine Durchschnittsprobe in der Weise zu
entnehmen, daß an mehreren (etwa 3 bis 5) Stellen Proben im Gesamtgewichte von
etwa 500 g abgetrennt werden. Die einzelnen Proben sind möglichst der Außenseite in
Form dicker Muskelstücke an saftigen Stellen des Tierkörpers zu entnehmen.

2. Bei zubereitetem Fleische:

a) Zur Feststellung, ob dem Verbote des § 5 Nr. 2 der Ausführungsbestimmungen D
zuwider Pferdefleisch unter falscher Bezeichnung einzuführen versucht wird, ist aus dem
verdächtigen Fleischstück eine Durchschnittsprobe im Gesamtgewichte von 500 g zu ent-
nehmen, wobei möglichst Stellen mit fetthaltigem Bindegewebe auszusuchen sind.

b) Zur Untersuchung, ob das Fleisch mit einem der im § 5 Nr. 3 der Ausführungsbestim-
mungen D verbotenen Stoffe behandelt worden ist, sind die Proben nach folgenden
Grundsätzen zu entnehmen:

a) Durchschnittsproben im Gesamtgewichte von 500 g sind zu entnehmen:

Bei gleichartigen Sendungen im Sinne des § 12 Abs. 3 der Ausführungs-
bestimmumgen D nach den Grundsätzen des § 14 Abs. 3, 4 ebenda,

im üibrigen aus jedem einzelnen Fleischstücke, bei Speck jedoch nur aus

etwaigen verdächtigen Stücken und dei Därmen nur aus etwaigen verdächtigen
Packstücken.

Führt die chemische Untersuchung auch nur bei einer Probe aus einer gleich—
artigen Sendung zu einer Beanstandung, so ist gemäss § 12 Abs. 4 ebenda zu
verfahren.

Die Durchschnittsprobe ist, abgesehen von Därmen, so auszuwählen, daß
neben möglichst großen Flächen der Außenseite auch tiefere Fleisch- oder Fett—
schichten mitgenommen werden.

Sind an der Außenseite Anzeichen von Konservierungsmitteln wahrnehmbar,
so sind diese Stellen bei der Probenentnahme zu berücksichtigen.

b) Bei Fleisch, welches von Pökellake eingeschlossen ist oder äußerlich die Anwendung
von Konservesalz erkennen läßt (vgl. §§ 14 Abs. 4 ebenda), wird außerdem eine
Probe der Lake (mindestens 200 ccm) oder, wenn möglich, des Salzes (bis zu
50 g) entnommen.
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c) Aus Schinken in Postsendungen bis zu 3 Stück, aus anderen Postsendungen im Gewichte

bis zu 2 K, ferner aus Sendungen, die nachweislich als Umzugsgut von Ansiedlern und

Arbeitern eingeführt werden, sind Proben nur im Verdachtsfalle zu entnehmen.

II. Die weitere Behandlung der Proben geschieht nach folgenden Grundsätzen:

1. Die Proben sind dergestalt zu kennzeichnen, daß ohne weiteres festgestellt werden kann,
aus welchen Packstücken sie entnommen wurden.

2. In einem besonderen Schriftstücke sind genaue Angaben zu machen über die Herkunft
und Abstammung des Fleisches sowie über den Umfang der Sendung, der die Proben
entnommen wurden. Werden bei der Probenentnahme besondere Beobachtungen gemacht,
welche vermuten lassen, daß das Fleisch unter die Verbote im §5 Nr. 2 und 3 der Aus-
führungsbestimmungen D fällt, oder wurde die Probenentnahme auf Grund derartiger
Beobachtungen veranlaßt, so ist eine Angabe hierüber gleichfalls in das Schriftstück auf-
zunehmen. Bei gesalzenem Fleische ist zugleich anzugeben, ob dasselbe in Pökellake oder
Konservesalz eingehüllt lag.

3. Zur Verpackung sind sorgfältig gereinigte und gut verschlossene Gefäße aus Porzellan,
Steingut, glasiertem Ton oder Glas zu verwenden; in Ermangelung solcher Gefäße
dürfen auch Umhüllungen von starkem Pergamentpapier zur Verwendung gelangen.

4. Die Aufbewahrung oder Versendung der Pökellake erfolgt in gut gereinigten, dann ge-
trockneten und mit neuen Korken versehenen Flaschen aus farblosem Glase.

5. Konservesalz wird ebenfalls in Glasgefäßen aufbewahrt und verschickt.
6. Die Proben sind, sofern nicht ihre Beseitigung infolge Verderbens notwendig wird, so

lange in geeigneter Weise aufzubewahren, bis die Entscheidung über die zugehörige Sendunggetroffen ist.

B. Probenentnahme zur chemischen Untersuchung zubereiteter Fette.
(Vgl. §§ 15 und 16 der Ausführungsbestimmungen D.)

1. Auf die Probenentnahme findet die Bestimmung unter A Abs. 1 Anwendung. Ausnahms-
weise können hiermit andere Personen, welche genügende Kenntnisse nachgewiesen haben, betraut werden.

2. Durchschnittsproben im Gesamtgewichte von 250 g sind zu entnehmen:

a) wenn die Sendung aus einem oder zwei Packstücken besteht, oder wenn sie aus mehr
als zwei Packstücken besteht, ohne daß eine gleichartige Sendung im Sinne des § 12
Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen D vorliegt, aus jedem Packstücke;

b) wenn die Sendung aus mehr als zwei Packstücken besteht und im vorgenannten Sinne
gleichartig ist, aus jedem gemäß § 15 Abs. 5 ebenda auszuwählenden Packstücke;

c) wenn die Untersuchung infolge einer Stichprobenbeanstandung ausgedehnt werden muß,
gemäß § 12 Abs. 4 ebenda aus allen Packstücken der gleichartigen Sendung.

Die Durchschnittsproben sind an mehreren Stellen des Packstücks zu entnehmen; zweckmäßig
bedient man sich hierbei eines Stechbohrers aus Stahl.

Aus Postsendungen und Warenproben im Gewicht bis au 2 Kg, ferner bei Sendungen, die
nachweislich als Umzugsgut von Ansiedlern und Arbeitern eingeführt werden, sind Proben zur Unter-

suchung gemäß § 15 Abs. 3 ebenda nur im Verdachtsfalle zu entnehmen.

3. Die Durchschnittsproben sind dergestalt zu kennzeichnen, daß ohne weiteres festgestellt
werden kann, aus welchen Packstücken sie entnommen wurden.

4. In einem besonderen Schriftstücke sind genaue Angaben zu machen über die Herkunft und
Abstammung des Fettes, über den Namen und Wohnort des Empfängers, über Zeichen. Nummer und

Umfang der Sendung, der die Proben entnommen wurden, über die bei der Entnahme der Probe
gemachten Beobachtungenundschließlich darüber, ob die Probenentnahme zur ständigen Kontrolle oder
auf Grund eines besonderen Verdachts stattfand.

Außerdem ist den Proben eine kurze Angabe über das Ergebnis der Vorprüfung beizufügen.
5. Die Aufbewahrung oder Versendung der Proben erfolgt in gut verschlossenen und sorg—

fältig gereinigten Gefäßen aus Porzellan, glasiertem Ton, Steingut (Salbentöpfe der Apotheker) oder
von dunkelgefärbtem Glas, welche möglichst luft- und lichtdicht zu verschließen sind.
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6. Die Proben sind so lange aufzubewahren, bis die Entscheidung über die zugehörige
Sendung getrroffen ist.

   C. Vorprüfung zubereiteter Fette.

(Vgl. § 15 Abs. 2 und § 16 der Ausführungsbestimmungen D.)

DiePackstückemüssen den Angaben in den Begleitpapieren entsprechen und die für den
Handelsverkehr vorgeschriebene Bezeichnung tragen („Margarine“, „Kunstspeisefett"). »

Die Fette müssen ein der betreffenden Gattung im unverdorbenen und unverfälschten Zustande
zukommendes allgemeines Aussehen haben. Insbesondere ist auf Farbe, Konsistenz, Geruch und
Geschmack Rücksicht zu nehmen.

Folgende Gesichtspunkte müssen hierbei besonders beobachtet werden:
1. Bei Gegenwart von Schimmelpilzen oder Bakterienkolonien ist festzustellen, ob diese

a) als unwesentliche örtliche äußere Verunreinigung (z. B. infolge kleiner Schäden der
Verpackung),

b) als wesentlicher äußerer Überzug der Fettmasse oder
e) als Wucherungen im Innern des Fettes

vorliegen.

2. Bei der Beurteilung der Farbe ist darauf zu achten, ob das Fett eine ihm nicht eigen-
tümliche Färbung oder eine Verfärbung aufweist, oder ob es sonst sinnlich wahrnehmbare fremde
Beimengungen enthält. .

3. Bei der Prüfung des Geruchs ist auf ranzigen, sauer-ranzigen, fauligen oder sauer-fauligen,
talgigen, öligen, dumpfigen (mulstrigen, grabelnden), schimmeligen Geruch zu achten.

Bei der Prüfung des Geschmacks ist festzustellen, ob ein bitterer oder ein allgemein ekel-
erregender Geschmack vorliegt. Auch ist darauf zu achten, ob fremde Beimengungen durch den Geschmack
erkannt werden können.

5. Ist Schimmelgeruch oder -geschmack festgestellt, so ist zu prüfen, ob derselbe nur von
geringfügigen äußeren Verunreinigungen des Fettes oder des Packstücks herrührt.

D. Beurteilungen der Gleichartigkeit von Sendungen zubereiteten Fleisches. Proben-

enfnahme im zweifelhaften Fällen.

Bei Anwendung des § 12 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen D ist nach folgenden Grund-
sätzen zu verfahren:

1. Bei Verschiedenheit der Verpackung darf Gleichartigkeit einer Sendung nur angenommen
werden.

a) bei Fett, wenn und insoweit die Kennzeichnung gleich ist und eine äusserliche Priüifung
des Inhalts seinen Verdacht verschiedener Fabrikation erregt,

b) bei sonstigem Fleische, einschliesslich Därmen, wenn und insoweit die Art der Kenn-

zeichnung und eine äusserliche Prüfung des Inhalts auf eine gleiche Fabrikation
schliessen lassen.

2. Als gleiche Kennzeichnung gilt bei Fett eine einheitliche Fabrikmarke. Neben der

Fabrikmarke angebrachle Buchstaben und Nummern bleiben bei Beurteilung der Gleichartigkeit einer
sendung unbercksichtigt, soweit sich aus ihnen ein Verdacht verschiedener Fabrikation nicht ergibt.

Fehlt ein Fabrikzeichen, so darf bei Fett eine gleichartige Sendung nur insoweit angenommen werden,

als die Verpackung gleich ist, auch die Art der sonstigen Kennzeichnung keinen Verdacht verschiedener
Fabrikation ergibt.

 3. Insoweit nach den vorstehenden Grundsätzen über die Gleichartigkeit der Sendungen von

zubereiteten Fetten wegen verschiedener Verpackung oder verschiedener Kennzeichnung einzelner Teile
Zweifel enstehen, ist die Probenentnahme nach § 15 Abs. 5 der Ausführungsbestimmungen   D so ein-

zurichten, dass mindestens aus Jedem dieser Teile eine Probe zum Zwecke der Vorprüfung und der
 Prüfung gemäss § 15 Abs. 3a, c und d ebenda entnommen wird.

4. Wird bei der nach vorstehendem Absatze vorgenommenen Prüfung der Verdacht der Ungleich-
artigkeit nicht bestätigt, so hat die Ausiwahl der Stichproben für die weitere Prüfung nach den Vor-
schriften im § 15 Abs. 5 und 6 ebenda zu erfolgen.
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